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Vorwort 

„Wer schreibt, der bleibt!“ 

Im Oktober 2019 ist die Gesamtausgabe der VOB 2019 erschienen. Die maßgeblichen 
Änderungen finden sich im Vergabeteil VOB/A und in den ATV-DIN-Normen der VOB/C. 

Änderungen im vertragsrechtlichen Teil (VOB/B) sind nicht erfolgt. Allerdings strahlen 
wichtige BGB-Bestimmungen des seit 1. Januar 2018 geltenden Gesetzes zur Reform des 
Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung auf die Abwicklung 
von Bauverträgen aus. 

Die Neuerungen in der Gesetzgebung, radikale Änderungen in höchstrichterlicher Recht-
sprechung und eine Vielzahl von fortwährend neuen Entscheidungen zur Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) stellen Auftraggeber, Planer und 
Auftragnehmer vor immer neue und zeitintensive Herausforderungen und Unsicherheiten. 

Die VOB/B ist praxisbewährt. Ihre Regelungen erleichtern sowohl dem Auftraggeber als 
auch dem Auftragnehmer die Abwicklung von Bauaufträgen. Voraussetzung sind fundiertes 
Wissen und die rechtssichere Anwendung der Vorschriften. Nach der VOB/B obliegen 
den Vertragsparteien eine Reihe von Hinweis- und Anzeigepflichten, die erfüllt und doku-
mentiert werden müssen. Nur derjenige, der seine Ansprüche rechtzeitig und nachweisbar 
angemeldet hat, wird im Fall einer streitigen Auseinandersetzung Erfolg haben. Hilfreich ist 
eine professionelle und rechtlich aktuelle Formulierung zur Durchsetzung der Anspruchs-
grundlagen, die die VOB/B den Vertragsparteien vor, während und nach der Bauzeit 
zugesteht.  

Durch die genaue Beschreibung der einzelnen Anwendungsfälle wird das Auffinden der 
jeweils relevanten Musterbriefe in der Formularsammlung aus der Sicht des Auftraggebers 
wie des Auftragnehmers nachhaltig erleichtert. Bei der Verwendung der Muster im konkre-
ten Anwendungsfall müssen die jeweiligen Bedingungen sorgfältig geprüft werden. Gege-
benenfalls müssen die Muster dem Einzelfall angepasst werden. 

Die Vermerke zu den internen Bauabläufen beschreiben die wiederkehrenden Probleme 
bei der Abwicklung eines Bauvertrags und helfen, Rechtsfehler und Versäumnisse zu 
vermeiden. 

Bitte beachten Sie, dass die Muster-Briefe keine juristische Empfehlung darstellen. Die 
Formulare müssen dem konkreten Sachverhalt eigenverantwortlich angepasst werden. 
Vollständigkeit sowie technische und inhaltliche Fehlerfreiheit werden nicht zugesichert. Bei 
Zweifeln – Rechtsrat einholen! 

Für Anregungen oder Vorschläge für weitere Rechts- und Sachverhalte bedanken wir uns im 
Voraus. 

München, im Dezember 2019 

Axel C. Sperling Rosina Sperling, Geschäftsführerin 
Rechtsanwalt DVP-zertifizierte Projektmanagerin 
 für die Bau- und Immobilienwirtschaft 
 Zert. Wirtschaftsmediatorin (IHK)
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TEIL A 

I Einführung 

Die VOB/B und ihre Bedeutung im Werkvertragsrecht 

Bindende Rechtsgrundlage für Werkverträge sind die §§ 631 ff. BGB. Die dort geregelten 
Bestimmungen beziehen sich nicht nur auf baurechtliche Werkverträge, sie regeln vielmehr 
alle werkvertraglichen Aspekte.  

Zu beachten ist, dass am 01.01.2018 erstmals ein originäres Bauvertragsrecht im BGB in 
Kraft getreten ist. Dieses gilt für die ab diesem Zeitpunkt geschlossenen Bauverträge. 
Kerninhalt des neuen Bauvertragsrechts im BGB ist die Einführung von Regelungen zum 
Bauvertrag. Daneben wurden erstmals Regelungen zum Verbraucherbauvertrag sowie zum 
Architekten- und Ingenieurvertrag und zum Bauträgervertrag geschaffen, da diese werkver-
tragsähnlich sind. 

Die Regelungen in der VOB/B weichen zum Teil von den Regelungen des neuen Bau-
vertragsrechts im BGB ab. Die VOB/B ist jedoch kein Gesetz. Sie ist eine allgemeine 
Geschäftsbedingung. Die VOB/B regelt mit einem praktischen Ansatz den Ablauf des 
Baugeschehens und verlangt den Vertragsparteien eines Bauvorhabens bauspezifische 
Verhaltensweisen ab. 

Obwohl Gesetze in der Regel vorrangig vor allgemeinen Geschäftsbedingungen beachtet 
werden müssen, gilt die VOB/B unter bestimmten Voraussetzungen unbeeinträchtigt fort. Die 
VOB/B wird – wenn sie ohne inhaltliche Änderungen insgesamt vereinbart wird – nicht 
an den AGB-Regelungen des BGB gemessen. Das BGB enthält in den §§ 305 ff. BGB die 
Regelungen zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beispielsweise dürfen Allgemeine 
Geschäftsbedingungen eine einzelne Vertragspartei nicht unangemessen benachteiligen 
oder überraschende Klauseln enthalten. Diese Vorgaben werden jedoch in der VOB/B in 
bestimmten Klauseln nicht erfüllt. Die VOB/B erreicht die angestrebte Ausgewogenheit 
deshalb nur dann, wenn sie insgesamt vereinbart wird und alle Klauseln der VOB/B ohne 
Abweichung gelten – mal zu Lasten des Auftraggebers, mal zu Lasten des Auftragnehmers. 
Trotz Abweichens von einzelnen Klauseln der VOB/B von den gesetzlichen Vorgaben des 
BGB-Bauvertragsrechts und den Regelungen über Allgemeine Geschäftsbedingungen 
bleiben die VOB/B-Regelungen, wenn sie ohne Abweichungen vereinbart werden, wirksam. 
Diese AGB-rechtliche Privilegierung der VOB/B ist in § 310 Abs. 1 S. 3 BGB festgelegt. Der 
Rechtsausschuss des deutschen Bundestages hat ebenfalls die Beibehaltung dieser 
Privilegierung für die Zukunft empfohlen. 

Jede von der VOB/B abweichende Vertragsklausel lässt jedoch diese Privilegierung der 
VOB/B entfallen. In diesem Fall kann sich der Verwender der abweichenden Klausel auf 
viele Klauseln der VOB/B nicht mehr berufen, da diese die Vorgaben der §§ 305 ff. BGB 
nicht einhalten. 
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Trotz der Neufassung des Bauvertragsrechts im BGB bleibt die VOB/B nach Auffassung 
nahezu aller Baurechtspraktiker ein unverzichtbarer Bestandteil für die Abwicklung von 
Bauverträgen. Sie enthält angemessene Regelungen zu Nachträgen, Bedenken- und 
Behinderungsanmeldungen, Abrechnung und Zahlung etc. Solche Ansprüche (aber auch 
Ansprüche aus Bauablaufstörungen) vor Gericht durchzusetzen, ist mit hohen Hürden 
verbunden. Um diese Hürden zu nehmen, ist eine nachvollziehbare Dokumentation der 
anspruchsbegründenden Tatsachen entscheidend. Damit die Parteien des Bauvertrages 
diese Ansprüche erkennen, durchsetzen, aber auch abwehren können, sind fundierte 
Kenntnisse zur VOB/B erforderlich. Wichtigster Schritt hierzu ist immer ein rechtssicherer 
und dokumentierter Schriftverkehr. Dieser kann auch helfen, Baukonflikte nicht eskalieren zu 
lassen. Hierzu soll dieses Buch eine Hilfestellung geben. 
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II Bauzeit: Übersichten 

II.1   Vor der Bauzeit – Vertragsgestaltung 

Welche Maßnahmen sind erforderlich? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert. 

 

 
 

 

aus der Sicht des Auftraggebers aus der Sicht des Auftragnehmers 

Hinweise zur Vertragsgestaltung 

– Zielphase 0 Planungsgrundlagen zusammen 
mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben 
erarbeiten 

– wesentliche Planungs- und Überwachungsziele 
definieren 

– Planungs- und Ausschreibungsunterlagen mög-
lichst vollständig und widerspruchsfrei erstellen 

– aktuelle Vorgaben des § 7 a–c VOB/A und 
VOB/C 2019-DIN-Normen und weitere Regel-
werke als Checklisten zugrunde legen 

– eindeutige Leistungsbeschreibung und 
Vorgaben zu Bauleistungen, insbesondere 
„Hinweis für das Aufstellen der Leistungsbe-
schreibung“ in den Abschnitten 0 der VOB/C-
DIN 18299 ff. beachten 

– Bausoll-Ermittlung, Anforderungen an die 
Formalitäten der Urkalkulation zur Preisermitt-
lung bei Nachträgen sowie den Bauablauf und 
etwaige Nachunternehmerbeauftragung klären  

– möglichst VOB/B-konformen Standard-
Bauvertrag verwenden (VOB/B als Ganzes) 

– Festlegung der Geltungsreihenfolge der 
Vertragsbestandteile beachten 

– Änderungen oder Ergänzungen der VOB/B 
unterlassen 

– Einführung gesonderter Erlasse zu Änderungen 
im Vergabe- und Vertragshandbuch für die 
Baumaßnahmen des Bundes (VHB 2017), 
insbesondere die Zusätzlichen Vertrags-
bedingungen prüfen. 

– VOB/B ist praxisbewährt und gibt ein hohes 
Maß an Rechtssicherheit; keine AGB-recht-
lichen Probleme 

Hinweise zur Vertragsgestaltung 

– Planungs- und Ausführungsunterlagen mög-
lichst genau überprüfen 

– Vorgaben des § 7 a–c VOB/A beachten;  
DIN-Normen und weitere Regelwerke als 
Checklisten zugrunde legen 

– insbesondere „Hinweis für das Aufstellen der 
Leistungsbeschreibung“ in den Abschnitten 0 
der DIN 18299 ff. beachten 

– Unklare Vorgaben bei Ausschreibungen oder 
widersprüchliche Regeln der Technik, insbe-
sondere Leistungsbeschreibungen prüfen und 
klären 

– ggf. Bieterfragen stellen und rechtzeitig rügen 

– Bausoll-Ermittlung, Anforderungen an die 
Formalitäten der Urkalkulation zur Preisermitt-
lung bei Nachträgen sowie den Bauablauf und 
etwaige Nachunternehmerbeauftragung klären 

– möglichst VOB/B-konformen Standard-
Bauvertrag verwenden (VOB/B als Ganzes) 

– Festlegung der Geltungsreihenfolge der 
Vertragsbestandteile beachten 

– Änderungen oder Ergänzungen der VOB/B 
vermeiden; AGB-rechtliche Prüfung geht zu 
Lasten des Verwenders! 

– VOB/B ist praxisbewährt und gibt ein hohes 
Maß an Rechtssicherheit; Einschränkung 
gegenüber Verbrauchern beachten. 
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II.2   Vor der Bauzeit – Maßnahmen 

Welche Maßnahmen sind erforderlich? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG V oder AN V) zugeordnet. 

 

 
 

 

aus der Sicht des Auftraggebers aus der Sicht des Auftragnehmers 

Maßnahmen zum Ausführungsbeginn 

– rechtzeitige Bereitstellung der Planungs- und 
Ausführungsunterlagen 

– Planung der Projekt-Organisation 
• Erstellung eines Projekt-/Organisations-

handbuches 
• Aufbauorganisation des AG/AN und Ent-

scheidungsbefugnisse klären 
• Bau-Grobablaufplan und Koordination 
• Standardisierte Dokumentation 
• Vorlage der detaillierten Preisgrundlagen 
• Kommunikationsmodelle 
• Änderungs- und Entscheidungsmanagement 
• Projektdokumentation Soll – Ist 
• Termin- und Kostenmanagement 

– Abstecken der Hauptachsen der baulichen 
Anlagen und Grundstücksgrenzen klären 

– Antrag auf Zustandsfeststellung gemäß § 3 
Abs. 4 VOB/B AG V 1 

– Aufforderung zur Sicherheitsleistung zur 
Vertragserfüllung gemäß § 17 Abs. 7 VOB/B 
AG V2 

– Überprüfung der Bedingungen der Vertrags-
erfüllungsbürgschaft § 17 Abs. 4 VOB/B  
AG V 3 

– Aufforderung zur Erbringung der Bauleistung im 
eigenen Betrieb gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 3 
VOB/B AG V 4 

– Aufforderung zur Bauleiterbenennung des AN 
gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B AG V 5 

– Bekanntgabe von Nachunternehmern gemäß 
§ 4 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B AG V 6 

– Anzeige des Baubeginns gemäß § 5 Abs. 2 
VOB/B AG V 7 

– Bereitstellung von Lager- und Arbeitsplätzen, 
Zufahrtswegen und Anschlussgleisen, An-
schlüsse für Wasser und Energie 

Maßnahmen zum Ausführungsbeginn 

– Prüfungs- und Hinweispflichten bzgl. Planungs- 
und Ausführungsunterlagen gemäß § 3 Abs. 3 
VOB/B AN V 1 

– Erstellung eines Projekthandbuches zur 
Klärung der Projektorganisation, des Termin- 
und Kostenmanagements 
• Vertretungsbefugnisse und Vollmachten der 

am Bau Beteiligten 
• Informations- und Entscheidungswege 
• gewerkspezifischer Bau-Grobablaufplan zur 

Dokumentation und Koordination des Bauab-
laufes, Bemusterungen, Lieferfristen für 
Material und Personaleinsatzplanung 

• Offenlegung der Preisbasis zur Geltend-
machung von Mehrkostenforderungen 

– Antrag auf Zustandsfeststellung der Gelände-
oberflächen oder baulichen Anlagen gemäß 
§ 3 Abs. 4 VOB/B AN V 2 

– Aufforderung zur Auskunft über den Ausfüh-
rungsbeginn gemäß § 5 Abs. 2 VOB/B AN V 3 

– Anzeigepflicht über den Ausführungsbeginn 
gemäß § 5 Abs. 2 VOB/B AN V 4 

– Behinderungsanzeige vor Baubeginn gemäß 
§ 6 Abs. 1 VOB/B AN V 5 

– Beibringen der Sicherheitsleistung zur 
Vertragserfüllung gemäß § 17 Abs. 7 VOB/B 
binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss, 
wenn Sicherheit vereinbart ist 

– Verlangen der Sicherheitsleistung für Werklohn 
nach § 650 f BGB; das Verlangen ist während 
der gesamten Ausführungsdauer und noch 
nach Abnahme möglich AN V 6 

– Einholung der Zustimmung des Auftraggebers 
zur Übertragung von Leistungen auf Nachun-
ternehmer gemäß § 4 Abs. 8 VOB/B AN V 7 

– Vollmacht für den Auftraggebervertreter AN V 8 
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II.3   Während der Bauzeit – Maßnahmen 

Welche rechtlichen Maßnahmen sind während des Bauablaufs wichtig? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG W oder AN W) zugeordnet. 

 

 
 

 

durch den Auftraggeber durch den Auftragnehmer 

Vergütungs- und Leistungsänderungen 

– Reaktion auf Nachtragsankündigungen und 
Nachtragsangebote und Bauablaufänderungen 

– Prüfung und Verlangen eines „neuen Preises“ 
bei Mengenüberschreitungen über 10 % gemäß 
§ 2 Abs. 3 VOB/B AG W 1 

– Änderung des Bauentwurfes und andere 
Anordnungen gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B und 
neue Preisbildung und Bauablaufplanung 

– Prüfung des Vergütungs- und Bauzeitände-
rungsverlangens wegen nicht vertraglich 
vorgesehener Leistungen gemäß § 2 Abs. 6 
AG W 2 

– Prüfung des Verlangens einer bei Pauschal-
preisanpassung gemäß § 2 Abs. 7 VOB/B 
AG W 3 

– Beseitigungsverlangen auftragslos erbrachter 
Leistungen gemäß 2 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B 
AG W 4 

Vergütungs- und Leistungsänderungen 
(Nachträge) 

– Vergütungsänderung und Bauzeitanpassung 
bei Mengenüberschreitungen gemäß § 2 Abs. 3 
Nr. 2 VOB/B AN W 1 

– Vergütungsänderung bei Mengenunterschrei-
tungen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B AN W 2 

– Änderung der Pauschalsummen wegen 
Mengenänderungen in Einheitspreis-Leistungs- 
positionen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B 
AN W 3 

– Vergütungsankündigung und -verlangen bei 
Leistungsänderungen gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B 
in Verbindung mit § 1 Abs. 3 VOB/B und 
Bauablaufanpassung AN W 4 

– Vergütungsankündigung und -verlangen bei 
Zusatzleistungen gemäß § 2 Abs. 6 VOB/B in 
Verbindung mit § 1 Abs. 4 VOB/B und Bauab-
laufanpassung AN W 5 

– Änderung des Pauschalpreises und Bauab-
laufanpassung beim Pauschalvertrag wegen 
Verlangens einer geänderten oder zusätzlichen 
Leistung gemäß § 2 Abs. 7 Nr. 2 VOB/B 
AN W 6 

– Anzeige auftragslos erbrachter Leistungen 
gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B AN W 7 

– Anzeige von Mehrvergütungsansprüchen für 
zusätzliche Zeichnungen und Unterlagen 
gemäß § 2 Abs. 9 VOB/B AN W 8 

– Vergütungsvereinbarung und Anzeige für 
Stundenlohnarbeiten gemäß § 2 Abs. 10 
VOB/B in Verbindung mit § 15 VOB/B AN W 9 
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Welche rechtlichen Maßnahmen sind während des Bauablaufs wichtig? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG W oder AN W) zugeordnet. 

 

 
 

 

durch den Auftraggeber durch den Auftragnehmer 

Anordnungen/Anweisungen während der 
Leistungsausführung 

– Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf 
der Baustelle und Koordination der Gewerke 
(Projektmanagement) gemäß § 4 Abs. 1 
Nr. 1 VOB/B 

– Überwachung der Bauausführung gemäß 
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B 

– Verlangen nach Diebstahlschutz und 
Winterdienst gemäß § 4 Abs. 5 VOB/B AG W 5 

– Entfernung nicht vertragsgemäßer Stoffe und 
Bauteile gemäß § 4 Abs. 6 VOB/B AG W 6 

– Verlangen nach „technischer Abnahme“ 
(Zustandsfeststellung später nicht mehr 
prüfbarer Leistungen) gemäß § 4 Abs. 10 
VOB/B AG W 7 

– Verlangen von Mängelbeseitigung vor der 
Abnahme gemäß § 4 Abs. 7 VOB/B AG W 8 

Vergütungs- und Leistungsänderungen 
(Nachträge) 

– Vorlage von Stundenlohnzetteln gemäß 
§ 15  Abs. 3 VOB/B AN W 10 

– (Nach-)Verhandlungen über Leistungs- und 
Bauablaufänderungen im Sinne der §§ 1 Abs. 3 
und 4 VOB/B in Verbindung mit § 2 Abs. 5 
oder 6 VOB/B AN W 11 

Maßnahmen, Warn- und Hinweispflichten 

– Bedenkenanmeldung bezüglich der Anordnun-
gen des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 
und Nr. 3 VOB/B AN W 12 

– Bedenkenanmeldung bezüglich Art und Weise 
der Leistungsausführung gemäß § 4 
Abs. 3 VOB/B AN W 13 

– Verlangen nach „technischer Abnahme“ 
(Zustandsfeststellung später nicht mehr 
prüfbarer Leistungen) gemäß § 4 Abs. 10 
VOB/B AN W 14 

Stundenlohn 

– Prüfung angezeigter Stundenlohnarbeiten 
gemäß § 15 Abs. 3 VOB/B 

– Kontrolle und Unterzeichnung von Stunden-
lohnzetteln gemäß § 15 Abs. 3 VOB/B 

– Prüfung der Stundenlohnabrechnungen gemäß 
§ 15 Abs. 4 VOB/B 

 



II.3   Während der Bauzeit – Maßnahmen 

 

9 

Welche rechtlichen Maßnahmen sind während des Bauablaufs wichtig? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG W oder AN W) zugeordnet. 

 

 
 

 

durch den Auftraggeber durch den Auftragnehmer 

Ausführungsfristen, Mängel vor Fertigstellung, 
Unterbrechung und Kündigung 

– Fristsetzung zur Mängelbeseitigung vor 
Abnahme gemäß § 4 Abs. 7 VOB/B mit Kündi-
gungsandrohung gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B 
AG W 9 

– Abhilfeverlangen bei unzureichender 
Baustellenausstattung gemäß § 5 Abs. 3 und 4 
VOB/B AG W 10 

– Inverzugsetzung wegen Bauzeitverzögerung 
gemäß § 5 Abs. 4 VOB/B und Ankündigung des 
Auftragsentzuges AG W 11 

– Geltendmachung von Schadenersatz aus 
Bauablaufstörungen und Bauzeitverzögerungen 
gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B in Verbindung mit 
§ 642 BGB AG W 12 

– Geltendmachung von entgangenem Gewinn 
wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
AG W 13 

– Fortschreibung des Bauzeitenplanes bei 
Bauablaufänderungen 

– Kündigung des Bauauftrages wegen Unterbre-
chung der Bauarbeiten (länger als 3 Monate) 
gemäß § 6 Abs. 7 VOB/B AG W 14 

– Kündigung des Nachunternehmerbauvertrages 
gemäß § 8 Abs. 4 VOB/B wegen Kündigung 
des Hauptauftrages AG W 15 

– Aufmaß, Abnahme und Abrechnung gemäß § 8 
Abs. 6 VOB/B 

– Vorbehalt der Vertragsstrafe gemäß § 2 Abs. 5 
Nr. 3 VOB/B 

Behinderung, Unterbrechung, Kündigung 

– schriftliche Behinderungsanzeige gemäß § 6 
Abs. 1 VOB/B in Verbindung mit § 6 
Abs. 2 VOB/B AN W 15 

– Anzeige des Wegfalls der Behinderung gemäß 
§ 6 Abs. 5 VOB/B AN W 16 

– Vereinbarung neuer Ausführungsfristen gemäß 
§ 6 Abs. 4 VOB/B AN W 17 

– Anzeige von Funden und Entdeckungen an den 
AG gemäß § 4 Abs. 9 VOB/B AN W 18 

– Unterbrechung der Bauarbeiten und Zwischen-
abrechnung bei längerer Unterbrechung gemäß 
§ 6 Abs. 5 VOB/B AN W 19 

– Unterbrechung der Bauarbeiten (länger als 
3 Monate) und Kündigung § 6 Abs. 7 VOB/B 
AN W 20 

– Mahnung und Kündigungsandrohung wegen 
Verletzung der Mitwirkungspflichten gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 1 VOB/B alternativ Zahlungsverzug 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B oder gemäß § 9 
Abs. 2 VOB/B AN W 21 

– Kündigung wegen Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten gemäß §  9 Abs. 1 Nr. 1 alternativ 
Zahlungsverzug gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B 
AN W 22 

– Aufmaß und Abnahmeverlangen zur Abgren-
zung der Leistungen gemäß § 8 Abs. 6 VOB/B 
AN W 23 
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Welche rechtlichen Maßnahmen sind während des Bauablaufs wichtig? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG W oder AN W) zugeordnet. 

 

 
 

 

durch den Auftraggeber durch den Auftragnehmer 

Vergütung und Abrechnung vor Fertigstellung 

– Zahlung fällig innerhalb von 21 Tagen gemäß 
§ 16 Abs. 1 VOB/B 

– Zahlung an Subunternehmer des AN gemäß 
§ 16 Abs. 6 VOB/B 

– Rechnungsprüfung: Gegenansprüche und 
Zurückbehaltung gemäß § 641 Abs. 3 BGB 
(Druckzuschlag) 

Vergütung und Abrechnung vor Fertigstellung 

– gemeinsame Abrechnungsfeststellung gemäß 
§ 14 Abs. 2 S. 3 VOB/B, insbesondere bei 
später nicht mehr prüfbaren Leistungen 
AN W 24 

– Abschlagszahlungen gemäß Baufortschritt 
gemäß § 15 Abs. 1 VOB/B anfordern 

– Zwischenabrechnung bei Unterbrechung auf 
längere Zeit gemäß § 6 Abs. 5 VOB in Verbin-
dung mit § 14 VOB/B AN W 25 

– Anfordern von Abschlagszahlungen während 
des Bauablaufs gemäß § 16 Abs. 1 VOB/B 
AN W 26 

– Mahnung mit Fristsetzung ausstehender 
Abschlagszahlung gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 
VOB/B AN W 27 

– Geltendmachung von Behinderungsschäden 
gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B und § 642 BGB 
AN W 28 

– Vorlage von Stundenlohnrechnungen gemäß 
§ 15 Abs. 4 VOB/B (längstens nach 4 Wochen) 
AN W 29 

– Anspruch auf Vergütung bei Gefahrübergang 
gemäß § 7 Abs. 1 und 2 VOB/B AN W 30 

– Verlangen nach Auszahlung des Sicherheits-
einbehaltes wegen fehlender Hinterlegung 
gemäß § 17 Abs. 6 Nr. VOB/B AN W 31 

– Sicherheitsleistung zur Vertragserfüllung, 
Einzahlung auf Sperrkonto gemäß § 17 Abs. 6 
VOB/B AN W 32 
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II.4   Nach der Bauzeit – Maßnahmen 

Welche Maßnahmen sind wichtig? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG N oder AN N) zugeordnet. 

 

 
 

 

aus der Sicht des Auftraggebers aus der Sicht des Auftragnehmers 

Abnahme 

– Abnahmeverweigerung wegen Fertigstellungs-
anzeige gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B 
AG N 1 

– Abnahmeverweigerung gemäß § 12 Abs. 5 
Nr. 2 VOB/B AG N 2 

– Geltendmachung der Vertragsstrafe gemäß 
§ 11 VOB/B AG N 3 

– Abnahmeprotokoll gemäß § 12 Abs. 4 VOB/B 
mit Aufnahme von Mängel- und Vertragsstrafen 
vorbehalten 

– Erfassen und Notieren der Fristen für Mängel-
ansprüche (§ 187 BGB) 

Abnahme 

– Abnahmeverlangen gemäß § 12 Abs. 1 und 4 
VOB/B und § 640 BGB AN N 1 

– Erstellen eines Abnahmeprotokolls gemäß § 12 
Abs. 4 VOB/B AN N 2 

– Teil-Abnahmeverlangen gemäß § 12 Abs. 2 
VOB/B und Erstellen eines Abnahmeprotokolls 
gemäß § 12 Abs. 4 VOB/B AN N 3 

– Mahnung zur Durchführung der förmlichen 
Abnahme gemäß § 12 Abs. 1 VOB/B nach 
Ablauf von 12 Werktagen nach Verlangen 
AN N 4 

– Fertigstellungsanzeige zur Herbeiführung der 
fiktiven Abnahme gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 1 
VOB/B AN N 5 

– Herbeiführung der fiktiven Abnahme durch 
Ingebrauchnahme gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 
VOB/B AN N 6 

– Abnahme oder Fertigstellungsanzeige nach 
Mängelbeseitigung gemäß § 13 Abs. 5 VOB/B 
AN N 7 
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Welche rechtlichen Maßnahmen sind wichtig? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG N oder AN N) zugeordnet. 

 

 
 

 

aus der Sicht des Auftraggebers aus der Sicht des Auftragnehmers 

Schlussrechnung/Schlusszahlung 

– Aufforderung zur Erstellung der prüfbaren 
Schlussrechnung gemäß § 14 Abs. 4 VOB/B 
AG N 4 

– Selbsterstellung der Schlussrechnung durch 
AG nach fruchtlosem Fristablauf gemäß § 14 
Abs. 4 VOB/B 

– Verlangen nach Einheitspreisanpassung 
gemäß § 2 Abs. 3 VOB/B 

– Verlangen nach Pauschalpreisanpassung 
gemäß § 2 Abs. 7 VOB/B 

– Schlusszahlungserklärung mit Hinweis auf 
Ausschlusswirkung der Schlusszahlung gemäß 
§ 16 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B AG N 5 

– Schlusszahlungserklärung wegen bereits 
erbrachter Abschlagszahlung und endgültiger 
Ablehnung weiterer Zahlungen gemäß § 16 
Abs. 3 Nr. 3 VOB/B AG N 6 

Schlussrechnung/Schlusszahlung 

– Aufmaßverlangen und Schlussrechnung gemäß 
§ 14 Abs. 2 und 3 VOB/B AN N 13 

– Vorlage der Schlussrechnung mit Aufforderung 
zur fristgemäßen Zahlung gemäß § 16 Abs. 3 
VOB/B AN N 14 

– Nachfristsetzung zur Zahlung der Schlussrech-
nung gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B AN N 15 

– Fristüberwachung von Schlusszahlungs-
erklärungen durch AG 

– Vorbehaltserklärung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 5 
VOB/B binnen 28 Tagen ab Zugang der 
Schlusszahlungsablehnung gemäß § 16 Abs. 3 
Nr. 2 und 3 AN N 16 

– Begründung der Vorbehaltserklärung oder 
Einreichung einer prüfbaren Rechnung gemäß 
§ 16 Abs. 3 Nr. 5 VOB/B binnen weiterer 
28 Tage ab Zugang der Vorbehaltserklärung 

– Herausgabe des Sicherheitseinbehaltes für 
Vertragserfüllungsansprüche gemäß § 17 
Abs. 8 Nr. 1 VOB/B AN N 17 
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Welche rechtlichen Maßnahmen sind wichtig? 

Sie finden chronologisch die wichtigsten Schritte im Bauablauf sortiert und mit einer Ziffer 
den jeweiligen Musterbriefen (AG N oder AN N) zugeordnet. 

 

 
 

 

aus der Sicht des Auftraggebers aus der Sicht des Auftragnehmers 

Mängelansprüche und Sicherheiten 

– schriftliches Mängelbeseitigungsverlangen 
gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B ggf. auch zur 
Fristverlängerung der Mängelansprüche 

– Ablehnung der Rückgabe der Vertragserfül-
lungsbürgschaft gemäß § 17 Abs. 8 Nr. 1 
VOB/B AG N 7 

– Aufforderung zur Durchführung der Mängelbe-
seitigungsarbeiten gemäß § 13 Abs. 5 VOB/B 
AG N 8 

– Ankündigung der Ersatzvornahme für nicht 
behobene Mängel gemäß § 13 Abs. 5 Nr. 2 
VOB AG N 9 

– Geltendmachung von Schadenersatz gemäß 
§ 13 Abs. 7 VOB/B AG N 10 

– Erklärung der Vergütungsminderung wegen 
unzumutbarer Mängelbeseitigung gemäß 
§ 13 Abs. 6 VOB/B AG N 11 

– Ablehnung der Rückgabe der Sicherheit für 
Mängelansprüche wegen bestehender Rest-
mängel gemäß § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B und 
Aufforderung zur Mängelbeseitigung AG N 12 

– Kostenvorschussanforderung zur Durchführung 
der Ersatzvornahme gemäß § 13 Abs. 5 Nr. 2 
VOB/B 

– nach Mängelbeseitigung und Abnahme: neue 
Frist für Mängelansprüche gemäß § 13 Abs. 5 
Nr. 1 S. 3 VOB/B überwachen 

– Meinungsverschiedenheiten über die Eigen-
schaft von Stoffen und Bauteilen gemäß § 18 
Abs. 4 VOB/B bei öffentlichen Auftraggebern 
AG N 13 

Mängelansprüche und Sicherheiten 

– Fristablauf für Mängelansprüche überwachen  

– Ablehnung unberechtigter Mängelbeseitigungs-
arbeiten wegen Verjährung oder Bedenkenan-
meldungen AN N 8 

– Antrag auf Fristverlängerung zur Durchführung 
der Mängelbeseitigungsarbeiten gemäß § 13 
Abs. 5 VOB/B AN N 9 

– Antrag auf Kostenübernahme für vergebliche 
Aufwendungen bei nicht berechtigten Mängel-
ansprüchen AN N 10 

– Vereinbarung zur Minderung des Werklohns 
wegen Unmöglichkeit der Mängelbeseitigung 
AN N 11 

– Vereinbarung einer Haftungsaufteilung bei 
Mitverschulden des AG, seiner Erfüllungsgehil-
fen oder Ingenieurfehler AN N 12 

– Rückgabe der Bürgschaft für Mängelansprüche 
nach Fristablauf gemäß § 17 Abs. 8 Nr. 1 
VOB/B AN N 18 

– Anrufung der vorgesetzten Stelle wegen 
Meinungsverschiedenheiten bei öffentlichen 
Auftraggebern gemäß § 18 Abs. 2 VOB/B 
AN N 19 



(Leerseite)
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Aufforderung zur gemeinsamen Zustandsfeststellung der Straßen oder  
der baulichen Anlagen im Baubereich gemäß § 3 Abs. 4 VOB/B 

Vorbemerkung 

Vor Beginn der Arbeiten sollte der Zustand der Straßen und Geländeoberfläche, der Vorfluter 
und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift 
festgehalten werden, die sowohl vom Auftraggeber als auch vom Auftragnehmer zu unter-
zeichnen ist. Die VOB/B verlangt hier zu Beweiszwecken Schriftform, weil der Zustand in der 
Regel schon kurze Zeit nach Aufnahme der Bauarbeiten nicht mehr in seiner Ursprungsform 
erkennbar ist. Diese Zustandsfeststellung ist von ihrer Idee her eine vertraglich vereinbarte 
Beweissicherung und das Protokoll als solches ein anerkanntes Beweismittel. 

Die Zustandsfeststellung wird häufig von beiden Parteien als überflüssig und lästig empfun-
den. Gleichwohl kommt dieser Zustandsfeststellung eine enorme Bedeutung zu. Besondere 
Aufmerksamkeit ist der Zuwegung zum künftigen Baugrundstück zu widmen. Allzu häufig 
wird von den Vertragsparteien übersehen, dass zum Beispiel eine zur Zufahrt zum Grund-
stück gehörende Brücke weit weniger Lasten aushält, als die Vertragsparteien bei der 
Projektkalkulation in Richtung auf Transportkosten einkalkuliert haben. 

Bei Kommunbebauung ist die Überprüfung der benachbarten Gebäude von großer Bedeu-
tung. Der Zustand der Nachbargebäude ist mit hoher Genauigkeit zu überprüfen. Insbeson-
dere sind etwaige Rissebildungen an den Bestandsgebäuden mit Fotoaufnahmen zu 
dokumentieren. Darüber hinaus ist es häufig geboten, die vorhandenen Risse an den 
Nachbargebäuden mit sogenannten „Gipsspionen“ zu versehen, damit Veränderungen in der 
Rissesituation an diesen Gebäuden dokumentiert werden können.  

Sollte die gemeinsame Feststellung zwischen den Parteien auf Schwierigkeiten stoßen, so 
ist es auch möglich, eine Zustandsfeststellung durch einen öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen durchführen zu lassen, der allerdings von beiden Parteien akzeptiert 
werden muss. Sollte es in diesem Zusammenhang zu ernsten Auseinandersetzungen 
zwischen den Bauvertragsparteien kommen, ist auch ein gerichtliches Beweissicherungsver-
fahren (§§ 485 ff. ZPO) möglich. 

 

Vermerk für den internen Betriebsablauf: 
– Zugang des Schreibens kontrollieren 
– Terminvereinbarung ggf. auch mit Anwohnern 
– Niederschrift vorbereiten 
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Abs. Auftraggeber 

An Auftragnehmer 
Adresse 

Ort, Datum 

Gewerk:  ................................................................................  

Bauvorhaben:  ................................................................................  

In  ................................................................................  

Aufforderung zur gemeinsamen Zustandsfeststellung der Straßen oder  
der baulichen Anlagen im Baubereich gemäß § 3 Abs. 4 VOB/B 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben am .................... für das Bauvorhaben ........................................ einen Bauvertrag 
abgeschlossen und dabei die Geltung der VOB/B miteinander vereinbart. Vor Aufnahme der 
Arbeiten ist gemäß § 3 Abs. 4 VOB/B eine Zustandsfeststellung der Straßen und der Gelände-
oberflächen und ggf. der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift festzuhalten. 

Bitte vereinbaren Sie mit uns – jedenfalls vor Baubeginn – einen gemeinsamen Termin auf der 
Baustelle. Dort werden wir eine Niederschrift erstellen, in der wir den derzeitigen baulichen 
Zustand dokumentieren. Diese Niederschrift ist von uns gemeinsam zu erarbeiten und zu 
unterzeichnen.  

Als Termin für die Durchführung und Erstellung der Niederschrift haben wir uns den 
.................... vorgemerkt. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt verhindert sein, bitten wir um 
Kontaktaufnahme und gemeinsame Festlegung eines zeitnahen Termins.  

Mit freundlichen Grüßen 

Auftraggeber 
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Aufforderung zur Sicherheitsleistung zur Vertragserfüllung gemäß § 17 Abs. 7 VOB/B 

Vorbemerkung 

Die VOB/B sieht in § 17 Abs. 7 VOB/B vor, dass der Auftragnehmer binnen 18 Werktagen 
nach Abschluss des Bauvertrages eine Vertragserfüllungssicherheit zu erbringen hat, sofern 
im Bauvertrag die Stellung einer Vertragserfüllungssicherheit vereinbart worden ist. Die Frist 
zur Beibringung der Sicherheitsleistung durch den Auftragnehmer kann aber individuell 
geregelt werden.  

Grundsätzlich hat der Auftragnehmer gemäß § 17 Abs. 3 VOB/B die Wahl, wie er die 
Vertragserfüllungssicherheit leisten will. Üblich ist die Stellung einer Vertragserfüllungsbürg-
schaft. Der Auftragnehmer kann die Sicherheit auch durch Geld leisten. Dann muss er den 
Sicherungsbetrag auf ein Sperrkonto einbezahlen, über das nur beide Parteien gemeinsam 
verfügen können (sogenanntes „Und-Konto“). 

Leistet der Auftragnehmer eine vertraglich vereinbarte Vertragserfüllungssicherheit nicht 
fristgerecht, kann der Auftraggeber gemäß § 17 Abs. 7 VOB/B vom Guthaben des Auftrag-
nehmers einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit einbehalten.  

 

Vermerk für den internen Betriebsablauf: 
– Fristenkontrolle zur Beibringung der Sicherheit 
– Vermerk zur Zahlungsausgangskontrolle 
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Abs. Auftraggeber 

An Auftragnehmer 
Adresse 

Ort, Datum 

Gewerk:  .............................................................................. 

Bauvorhaben:  .............................................................................. 

In  .............................................................................. 

Aufforderung zur Sicherheitsleistung zur Vertragserfüllung gemäß § 17 Abs. 7 VOB/B 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß Bauvertrag vom ……………… haben wir vereinbart, dass Sie zur Erfüllung der vertrags-
gemäßen Ausführung der zu erbringenden Bauleistung eine Sicherheit gemäß § 17 Abs. 2 
VOB/B leisten. Diese ist gemäß § 17 Abs. 7 VOB/B binnen 18 Werktagen nach Abschluss des 
zwischen Ihnen und uns geschlossenen Werkvertrages zu erbringen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir im Fall der nicht zeitgerechten Beibringung der Sicherheit 
von unserem Recht gemäß § 17 Abs. 7 VOB/B Gebrauch machen werden und von Ihrem 
Guthaben einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit einbehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Auftraggeber 


